
Brandursache

nie oder sexuelles Fehlverhalten, De
pressionen.
Die Ermittlung der möglichen Motive 
dient darüber hinaus schon während 
der -» Branduntersuchung zur Ver
sionsbildung über den Täter (-> 
Täterpersönlichkeit), kann mögliche 
Täter-Geschädigten- bzw. Täter- 
Opfer-Beziehungen aufzeigen und so 
zur Feststellung des Täters beitra
gen.

Brandstoffe -* brennbare Stoffe

Branduntersuchung: Komplex von 
Ermittlungs- und Untersuchungs
handlungen, die zur Aufklärung eines 
Brandes, bei dem der Verdacht einer 
Straftat besteht, durchgeführt wer
den mit dem Ziel, die -» Brandursa
chen festzustellen und bei Vorliegen 
einer Straftat den Täter zu ermitteln, 
sowie alle weiteren Ursachen und 
Bedingungen herauszuarbeiten und 
geeignete Maßnahmen zu deren 
Überwindung und Verhütung ein
zuleiten. Bei der B. sind im besonde
ren Maß die politische, ökonomische 
und soziale Bedeutung des betroffe
nen Objekts, der Schaden, die Aus
wirkungen und die möglichen Folgen 
sowie die Gefährdungen, die entstan
den sind, zu berücksichtigen.
Sie erfolgt im engen Zusammenwir
ken der Kriminalpolizei mit den 
Sachverständigen für —> Brand
ursachenermittlung bzw. den —> 
Brandursachenermittlern des Or
gans Feuerwehr sowie anderen Sach
verständigen. Dabei wird die Brand
entstehungsursache verantwortlich 
durch das Organ Feuerwehr ermit
telt. Spezielle und besonders zu be
achtende kriminalistische Mittel und 
Methoden der B. sind: weiträumige 
und umsichtige Sicherung des Brand
orts, Suche und Sicherung brand
typischer Spuren bzw. von Beweis
mitteln sowie anderer nichtbrand
typischer Spuren (z. B. Fuß-, Fahr

zeugspuren, biologische Spuren u. a.), 
Sicherung und Auswertung weiterer 
Beweismittel, wie Brandschutzunter
lagen, Dokumentationen u. a., Fest
stellung und Vernehmung von Erst
und anderen Zeugen, Feststellung 
und Überprüfung der Personen
bewegung, Anwendung von Fra
geprogrammen, Durchführung von 
Untersuchungsexperimenten oder 
Reko ns tr uktio nen.

Branduntersuchungskommission 
(BUK): Spezialkommission der Kri
minalpolizei, deren Aufgabe die Auf
klärung von Bränden ist, bei denen 
der Verdacht einer Straftat besteht 
und für deren Aufklärung Spe
zialkenntnisse erforderlich sind. Der 
Einsatz der B. ist weisungsmäßig ge
regelt und kann auch zur Aufklärung 
von kriminalistisch relevanten Hava
rien erfolgen. Bei der Aufklärung des 
Brandes arbeitet die B. eng mit den 
Sachverständigen für Brandur
sachenermittlung (-» Brandursachen
ermittler) des Organs Feuerwehr, 
den Sachverständigen der KTL der 
BDVP zusammen, wobei häufig 
Sachverständige von staatlichen 
Kontroll- und Überwachungsorganen 
(z. B. Staatliches Amt für Technische 
Überwachung) in die Untersuchung 
einbezogen werden. -» Brandunter
suchung

Brandursache: Zusammentreffen der 
Bestandteile eines brennbaren Sy
stems an einem Ort (der -> Brand- 
ausbruchstelle), durch das ein -> 
Brand hervorgerufen wird. Das kön
nen schuldhafte (vorsätzliche oder 
fahrlässige) oder nichtschuldhafte 
bzw. vom Menschen nichtbeeinfluß
bare Vorgänge sein. Bei der Ermitt
lung von B. wird die Herkunft der 
Bestandteile des brennbaren Systems 
untersucht: Der Sauerstoff wird in 
den meisten Fällen von der umgeben
den Luft geliefert, daneben kann er
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